
Sonstige Strafgesetze

§ 414

221

Wo die Strafe der Einziehung vorgesehen ist, kann auf 
Einziehung erkannt werden, gleichviel, wem die Gegen
stände gehören und ob gegen eine bestimmte Person ein 
Strafverfahren eingeleitet wird.

§ 415

Wird auf Einziehung erkannt, so geht das Eigentum 
an den eingezogenen Sachen mit der Rechtskraft des 
Erkenntnisses auf das Reich über. Rechte dritter Per
sonen erlöschen. Für einen Rechtserwerb, der nach der 
Rechtskraft des Erkenntnisses eintritt, gelten die Vor
schriften des bürgerlichen Rechtes zugunsten derer, die 
Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten.

§ 416

(1) Wenn Vertreter, Verwalter oder Bevollmächtigte 
im Sinne der §§ 102 bis 107 bei Ausübung ihrer Obliegen
heiten Steuervergehen begehen, so haften die Vertretenen 
für die Geldstrafen, die diese Personen verwirken, und 
für die Kosten des Strafverfahrens und der Strafvoll
streckung, die ihnen auferlegt werden. Die Vorschrift 
gilt nicht für die Fälle der Vormundschaft und Pfleg
schaft.

(2) Das gleiche gilt für die Haftung des Geschäftsherrn 
oder des Haushaltungsvorstandes, wenn Angestellte oder 
sonst im Dienste oder Lohne stehende Personen sowie 
Familien- und Haushaltsangehörige bei Ausübung von 
Obliegenheiten, die sie im Interesse des Geschäftsherrn 
oder Haushaltungsvorstandes wahrnehmen, Steuer
vergehen begehen; diese Haftung tritt jedoch nicht ein, 
wenn festgestellt wird, daß das Steuervergehen ohne


